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Vorbemerkung

„Legitimität ist (…) das Kriterium, mit dem die Vertreter einer
Herrschaftsform auf normativer Grundlage ihre Prinzipien der Macht-
ausübung rechtfertigen können.“1 Diese philosophische Begriffsbestim-
mung trifft schon recht gut, was auch Vertreter von Staatstheorie sowie
Staats- und Verfassungsrecht zur Grundlage ihrer normativen Konzepte
von Legitimität machen.

Legitimität macht den Unterschied zwischen Macht und Herr-
schaftsgewalt (im Staat: Staatsgewalt) aus. Sie ist Kehrseite der Souverä-
nität, sie ist unverzichtbares Lebenselixier auch des demokratischen Ver-
fassungsstaates. Auf den heutigen Begriff gebracht wurde die Legitimität
erst im 19. Jahrhundert im Kampf zwischen Fürsten- und Volkssouverä-
nität. Der Sache nach ist sie aber so alt wie jegliche Herrschaftsgewalt2 –
und mit ihr reiften die jeweils zugrundeliegenden Theorien, die meist
nicht nur wissenschaftliche Betätigung blieben, sondern als politische
Programme Verwendung fanden. Souveränität und Legitimität kenn-
zeichnen die „DNA“ eines Staates, einer Herrschaftsorganisation, sie
lassen wie in einemBrennglas einen Einblick in die Struktur, Stabilität und
Dauerhaftigkeit eines Staates zu. Legitimität ist dabei Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der Herrschaftsgewalt.

Der Zusammenhang zum Recht ist für die Legitimität essentiell. Sie ist
Maßstab für das Werden von Herrschaftsgewalt, aber ebenso für die
Rechtmäßigkeit der Betätigung dieser Herrschaftsgewalt. Verletzt die
Herrschaftsgewalt dauerhaft das Recht der Herrschaftsorganisation, so
schwindet die Legitimität. Schon dies zeigt, dass Legitimität ständig ihren

1 Regenbogen/Meyer (Hrsg.), Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 2013,
Art. Legitimation, S. 376.

2 Held, in: von Rotteck/Welcker (Hrsg.), Das Staats-Lexikon, 9. Band, 3. Aufl.
1864, Art. Legitimität, S. 456 (464): Legitimität nichts anderes „als die ununter-
brochene Continuität des Rechts, und zwar für das gesammte Rechtsgebiet, so
erklärt es sich auch, daß die Legitimität in diesemWortsinne so alt und so verbreitet
war, ist und ewig sein wird, wie die Menschheit selbst, mit der sie sammt der
rechtlich geordneten Gesellschaft nothwendig gleichzeitig gegeben ist“.



Praxistest bestehen muss. Bei aller theoretischen Befassung durch alle
(relevanten) Staatsdenker muss sich Legitimität im täglichen Leben be-
währen. Fehlt die Legitimität, wird der Staat – jedenfalls in dieser Form –
nicht mehr lange existieren. Der Staat lebt dabei auch von Vorausset-
zungen, die er selbst nicht gewährleisten kann. Andererseits kann die
Staats- und Herrschaftsgewalt eine Menge für die Erhaltung ihrer Legi-
timität tun – sie muss zunächst einmal für die im Gemeinwesen zusam-
mengeschlossenen Bürger das Beste am Maßstab der Herrschaftszwecke
und -ziele wollen und bewirken. Sie kann und muss zudem das Umfeld
ihrer Herrschaftsbetätigung beobachten – auf relevante Umfeldverände-
rungen in technischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer
Hinsicht muss geachtet werden, da sie Wegscheiden für die Herrschafts-
organisation und ihre Herrschaftsgewalt markieren können.

Derartige Umfeldveränderungen häufen sich in letzter Zeit: Verwer-
fungen der Finanz- und Wirtschaftssysteme, schwindendes Institutio-
nenvertrauen, globale Flüchtlings- und Migrationsbewegungen, Kli-
ma(schutz)herausforderungen oder aktuell die Bekämpfung der Corona-
Pandemie sind Schlaglichter, die auch zu Herausforderungen für die Le-
gitimität der Herrschaftsgewalt werden. Gerade der Umgang mit der
Corona-Pandemie zeigt zeitgleich für beinahe alle Staaten der Welt, wie
bedeutsam und zugleich prekär die Legitimität der Herrschaftsgewalt
werden kann, wie belastbar die Legitimität sein muss, wenn harte, massiv
in die Grundrechte der Bürger eingreifende Maßnahmen vom Staat er-
griffen werden (müssen). In einer solchen Situation scheinen dann auch
die grundlegenden Herrschaftszwecke und -ziele auf, die sonst im ver-
fahrensmäßig durchorganisierten politischen und staatlichen Alltag ver-
deckt zu werden drohen. Die von notstandsähnlichen Situationen auf-
geworfenen Legitimitätsaspekte werden geradezu lehrbuchartig deutlich.

Aber schon vorher schwelten Legitimitätsfragen, da eine ganz andere
Entwicklung tradierte Legitimationsmuster in Frage gestellt hat: die Di-
gitalisierung. Diese Umfeldveränderung, die nicht ohne Grund als Epo-
chenschwelle angesehen wird, bleibt auch nach kurzfristigen Krisen er-
halten und wirkt tief in die überkommenen nationalstaatlichen Struktu-
ren, aber vor allem auch in die Vorstellungsbilder demokratischer Legi-
timität hinein. Vor allem diesen Veränderungen will sich der vorliegende
Essay widmen.
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Nach einführenden Bemerkungen undBegriffsbestimmungen folgt ein
kurzer Abriss der Entwicklungsgeschichte des Legitimitätsbegriffes, der
interessante Einblicke in die aktuelle Engführung der deutschen Staats-
rechtslehre zulässt. Dieser status quo der herrschenden deutschen Legi-
timitätskonstruktion wird danach kurz vorgestellt, um dann auf einen
verfassungsrechtlichen Aspekt hinzuweisen, der bislang fast völlig über-
sehen wurde: die Vertrauensbeziehung als Inhalt demokratischer Legiti-
mität. Im sechsten Kapitel werde ich einen Überblick über die aktuellen
Herausforderungen der Digitalisierung für die Legitimitätskategorie
geben, um dann im siebenten Kapitel Lösungsansätze für Legitimität in
einem gewandelten Umfeld vorzustellen.
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